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Ihre Meinung ist uns wichtig!  
Die LVR-Geschäftsstelle für Anregungen und Beschwerden erreichen Sie hier:  

E-Mail: anregungen@lvr.de oder beschwerden@lvr.de, Telefon: 0221 809-2255 
 
Besucheranschrift: Duisburg, Johanniterstraße 103 – 105 Zahlungen nur an den LVR, Finanzbuchhaltung 
Bushaltestelle Karl-Jarres-Straße, Linien 921, 924, 944 50663 Köln, auf eines der nachstehenden Konten 
Straßenbahnhaltestelle Karl-Jarres-Straße, Linie U 79 
USt-IdNr.: DE 122 656 988, Steuer-Nr.: 214/5811/0027 Helaba 
 IBAN: DE84 3005 0000 0000 0600 61, BIC: WELADEDDXXX 
 Postbank 
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An die  
Eltern und Erziehungsberechtigten der LVR-
Johanniterschule Duisburg 

  13.09.2021 
 
 
Herr Röhrig 

Tel    0203600593 

Fax   020360059 422 

walter.roehrig@lvr.de 

johanniter-duisburg@lvr.de 
    

Sehr geehrte Eltern, sehr geehrte Erziehungsberechtigte, 
 
mit meinem 29. Elternbrief zum Umgang mit der Corona-Pandemie möchte ich Sie 
über die aktuellen Regelungen informieren, die uns durch das Ministerium für Schule 
und Bildung (MSB) mitgeteilt wurden.  
 
Die Ihnen in meinem 28. Elternbrief vom 11.08.2021 mitgeteilten Regelungen bleiben 
weiterhin bestehen. 
 
Neu kommen nun folgende Regelungen hinzu: 
 

 Die Quarantäne in Schulen ist im Regelfall ab sofort grundsätzlich auf die nachweislich 
infizierte Person zu beschränken. Die Quarantäne von einzelnen Kontaktpersonen oder 
ganzen Klassen wird nur noch in ganz besonderen und sehr eng definierten Ausnahme-
fällen (z.B. beim Verstoß gegen die Maskenpflicht, mangelnder Lüftung, mangelnde Ein-
haltung der Hygienevorschriften) erfolgen.  

 Sollte eine Quarantäne von Kontaktpersonen durch das Gesundheitsamt angeordnet 
werden, kann diese frühestens nach dem fünften Tag der Quarantäne durch einen ne-
gativen PCR-Test beim Arzt oder Testzentrum beendet werden. 

 Vollständig geimpfte oder genesene Personen ohne Symptome sind von der 
Quarantäneanordnung ausgenommen. 

 Schüler*innen ab Klasse 5, die nicht an der Lolli-Testung in der Schule teilnehmen, müs-
sen sich ab Montag, den 20.09.2021 dreimal wöchentlich testen lassen und das Test-
ergebnis montags, mittwochs und freitags in der Schule vorlegen. 

 Personen, die sich der Maskenpflicht oder der Testung verweigern, sind bereits kraft 
Gesetzes von der Teilnahme am Unterricht ausgeschlossen und unterliegen ebenfalls 
bereits kraft Gesetzes einem Betretungsverbot für das Schulgebäude. 
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Abschließend möchte ich wie bereits in meinem 28. Elternbrief darauf hinweisen, dass es allen 
Schüler*innen, Lehrer*innen und allen in Schule tätigen Personen unbenommen bleibt, auch 
im Außenbereich unserer Schule freiwillig eine Mund-Nase-Bedeckung zu tragen.  
 
Herzlichen Dank für Ihr Verständnis und das uns entgegengebrachte Vertrauen! Blei-
ben Sie weiterhin gesund! 
  
Gez. 
Walter Röhrig 
Schulleiter 


